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Betreff: 
die Säulen der Wirtschaftsförderung - freiberuflich Tätige im 
Gesundheitswesen 
 
Sachverhalt: 
Im zurückliegenden Sozialausschuss wurden Anträge der SPD-Fraktion und UWG-Fraktion 
beraten, wo es thematisch um die Versorgung innerhalb der Gemeinde Apen mit 
(Fach)Ärzten bzw. Hebammen ging. Es wurde eine Ansiedlungspolitik miteinander diskutiert 
vor dem Hintergrund der Frage, wie man als Gemeinde eine Attraktivität oder gar ein 
Alleinstellungsmerkmal etablieren kann, um (Fach)Ärzte bzw. Hebammen zu bewegen, ihren 
beruflichen Sitz in der Gemeinde Apen zu nehmen. Konkret wurde neben anderen Dingen im 
Sinne der politischen Anträge eine Förderrichtlinie diskutiert.  
 
Letztlich wurde im Sozialausschuss am 19.08.2024 folgender Beschluss erarbeitet und 
gefasst: 
 
Inhaltlich werden die Anträge der SPD-Fraktion vom 14.12.2023 und der UWG-Fraktion vom 
24.01.2024 unterstützt und befürwortet. Eine separate Förderrichtlinie wird jedoch nicht 
angestrebt. Die Verwaltung soll in dem Bereich der Gesundheitsversorgung die 
Instrumentarien der Wirtschaftsförderung nutzen. Sollten diese an ihre Grenzen stoßen, mit 
Blick auf eine Ansiedlung, werden die Gremien für individuelle Lösungen einbezogen. Die 
Säulen der Wirtschaftsförderung werden um den Bereich der Gesundheitsversorgung 
erweitert.  



Die Säulen der Wirtschaftsförderung sind seinerzeit von der Verwaltung erarbeitet worden, 
um darzustellen, welche Form der Unterstützung geleistet wird und werden kann, wenn es 
um die Ansiedlungspolitik mit Blick auf Gewerbeinteressenten jeglicher Branchen geht. Die 
Gemeinde Apen ist sehr engagiert und lösungsorientiert und stellt dieses für Außenstehende 
u.a. über die Säulen der Wirtschaftsförderung dar. Diese sind nach einer gewissen Logik 
erstellt worden, derer folgend nun eine Erweiterung im Sinne des o.g. Beschlusses 
stattfinden möge.  
 
Somit ist keine neue separate Säule erstellt worden, sondern in jeder der drei Säulen eine 
entsprechende Erweiterung. Verwaltungsseitig ist die Begrifflichkeit „freiberuflich Tätige“ 
bewusst als Überbegriff gewählt worden mit der konkreten Ergänzung um Hebammen und 
(Fach)Ärzte, um einerseits dem Beschluss gerecht zu werden, andererseits aber auch, um 
konkret zu dokumentieren, dass sich auch generell freiberuflich Tätige angesprochen fühlen. 
Denn diese sind vielfach (und dann in der Form betitelt: freiberuflich Tätige/Freiberufler) von 
z.B. Förderungen ausgeschlossen (mutmaßlich, weil diese auch anders besteuert werden). 
Die Gemeinde Apen möchte jedoch betonen, dass ihr Engagement auch und insbesondere 
für diese Berufsgruppe gilt, denn hier mag es noch einen Bedarf geben, um das 
infrastrukturelle und damit Dienstleistungsangebot innerhalb der Gemeinde zu 
vervollständigen bzw. zu verstetigen. 
 
Zu konkreten Erfolgen kann während der Sitzung ausgeführt werden, was zeigt, dass die 
grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde Apen zu Erfolgen beitragen kann.  
 
 
 
  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Generell nicht zu beziffern, jeweilige Einzelmaßnahmen werden in den politischen Gremien 
beraten. 
  

 
Klimarelevante Auswirkungen: 

Klimaschutzaspekt 

Maßnahme hat positive Auswirkungen auf 
Klimaziele i.S.d. Nds. Klimaschutzgesetzes 

Ja Nein neutral/nicht bewertbar 

Flächenverbrauch/Entsiegelung 
beachtet hinsichtlich Kompensation; 
über Kompensation hinausgehendes 
Grün in der Freiflächenplanung; 
Regenrückhaltung/-Speicherung 

      

Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit 
(Nachhaltigkeit) der Beschaffung 
wurden abgewogen.  

      

energetische Optimierung der 
technischen Ausstattung unter 
Beachtung der Wirtschaftlichkeit 

      

Bemerkung/Besonderheiten   

 

 
 



 
Beschlussvorschlag: 
„Die drei Säulen der Wirtschaftsförderung“ sind für die Gemeinde Apen als lokale 
Handlungsstrategie im Sinne der gemeindlichen Wirtschaftsförderung festgelegt, an der sich 
das Verwaltungshandeln ausrichtet. Die drei Säulen der Wirtschaftsförderung werden gem. 
der anliegenden Änderungen ergänzt.  
 
Anlagen: 
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